
Ab wann sollte man ein Verbandbuch verwenden?
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"Über jede Erste-Hilfe-Leistung müssen nach §24 Abs. 6 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der
Prävention“ Aufzeichnungen geführt und fünf Jahre lang aufbewahrt werden. Die
Aufzeichnungen sind vertraulich zu behandeln." (Quelle)

Wenn du keine Erste-Hilfe geleistet hast, trägst du auch nichts ein...
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https://www.lehrerforen.de/thread/44511-ab-wann-sollte-man-ein-verbandbuch-
verwenden/?postID=411696#post411696
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